
Y o r r e d e.

Die Schrift, von der ich hiermit die erste Hälfte der
Oeffentlichkeitübergebe, ist eine Ausläuferin von meinem
Werk über den Geist des römischen Rechts. Der letzte
Band desselben (Theil III, Abth. 1), der 1SG5 in erster
Auflage erschien, schloss ab mit einer Grundlegung der
Theorie der Rechte im subjectiven Siun, in der ich eine
von der herrschenden abweichende Begriffsbestimmung
des Rechts im subjectiven Sinn gab, indem ich an Stelle
des Willens, auf den jene den Begriff desselben gründete,
das Interesse setzte. Dem folgenden Bande war die
weitere Rechtfertigung und Verwerthung dieses Gesichts¬
punktes vorbehalten. Bei der Ausführung kam ich aber
über diesen Gesichtspunkt sehr bald hinaus. Der Begriff
des Interesses nöthigte mich. den Zweck ins Auge zu
fassen, und das Recht im subjectiven Sinn drängte mich
7A\ dem im objectiven Sinn, und so gestaltete sich das
ursprüngliche Untersuchungsobject zu einem ungleich er¬
weiterten, zu dem des gegenwärtigen Buches : der Zweck
im Recht. Nachdem diese Frage mir einmal entgegen¬
getreten war, war ich nicht mehr im Stande ihr auszu¬
weichen, überall tauchte sie in dieser oder jener Gestalt
wieder auf, es war die Sphinx, welche mir den AVeg
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vertrat, und deren Räfhsel ich lösen musste, wenn ich
meinen wissenschaftlichenFrieden wieder gewinnen wollte.

Ich habe es für nöthig gehalten, dies mitzutheilen,
weil darin der Grund gelegen ist, der die Fortsetzung
des obigen Werkes so lange verzögert hat. Zu letzterem
kann ich erst zurückkehren, wenn das gegenwärtige Werk
beendet ist. Für mich persönlich ist letzteres zu einer
Lebensfrage geworden, welche das obige Werk, das ich
früher als meine eigentliche Lebensaufgabe betrachtet
hatte, in zweite Linie zurückgedrängt hat. Möglich, dass
das Urtheil der Welt das Werthverhältniss beider Werke
anders bestimmen wird, als ich selbst es thue — mir per¬
sönlich blieb zwischen beiden keine Wahl.

Der Grundgedanke des gegenwärtigen Werkes besteht
darin, dass der Zweck der Schöpfer des gesammten
Rechts ist, dass es keinen Rechtssatz gibt, der nicht
einem Zweck seinen Ursprung verdankt. Der Begründung
dieses Gedankens und der detaillirteren Durchführung und
Verwerthung desselben an den wichtigsten Erscheinungen
des Rechts ist der zweite Theil der Schrift gewidmet.
Der erste Theil derselben lag ursprünglich gänzlich ausser
meiner Berechnung; er ist mir abgenöthigt wider meinen
Willen. Ich musste mir sagen, dass eine Schrift, welche
den Zweck zur Grundlage des ganzen Rechtssystems zu
machen gedenkt, Rede und Antwort stehen muss über
den Zweckbegriff. Gern hätte ich denselben von Andern
entlehnt und auf den von ihnen gewonnenen Resultaten
weiter fortgebaut, aber ich überzeugte mich, dass sie mir
dasjenige, was ich suchte, nicht gewährten. Das Beste,
was mir bei meinem Suchen begegnet ist, sind meines
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Erachtens die Ausführungen von Trendelenburg in sei¬
nen logischen Untersuchungen,*) meisterhaft nach Form
und Inhalt. Aber die Höhe und Weite, in der hier die
Aufgabe erfasst wird: der Zweck als weltbildendes Prin-
cip, warf mir für den beschränkten Gesichtspunkt, unter
dem ich den Zweck zu betrachten hatte: die Bedeutung
desselben für den menschlichen Willen nichts ab, und
auch bei anderen Schriftstellern habe ich nichts gefun¬
den, was mich in dieser Richtung befriedigte, weder bei
Philosophen, noch Juristen.

So habe ich mich denn genöthigt gesehen, selber das
Problem in Angriff zu nehmen. Dem Versuch seiner
Lösung ist der erste Theil der Schrift (der Zweckbegriff)
gewidmet. Ich hatte ursprünglich für beide Theile nur
einen massigen Band gerechnet. Während der Ausarbeitung
nahm jedoch schon der erste Theil allein eine solche
Ausdehnung an, dass ich für ihn einen eigenen starken
Band in Aussicht nehmen musste, und auch dies erwei¬
terte Mass bin ich nicht im Stande gewesen innezuhalten,
indem ich mich aus äussern Gründen, um den ersten
Band im Verhältniss zum zweiten nicht zu sehr anschwel¬
len zu lassen, genöthigt gefunden habe, die Schlusskapitel
des ersten Theils dem zweiten Bande zu überweisen und
dadurch ein äusseres Gleichgewicht beider zu erzielen.

Die Aufgabe des ersten Theils hat mich auf ein
Gebiet versetzt, auf dem ich Dilettant bin. Wenn ich es
je bedauert habe, dass meine Entwicklungszeit in eine
Periode gefallen ist, wo die Philosophie in Misscredit

*) Logische Untersuchungen, Bd. 2, Aufl. 3. Leipzig 1870,
S. 14 u. ff.
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gekommen war, so ist es bei dem gegenwärtigen Werk.
Was damals unter der Ungunst der herrschenden Stim¬
mung von dem jungen Manne versäumt worden ist,
hat von dem gereiften nicht mehr nachgeholt werden
können. Wenn ich gleichwohl vor der Aufgabe, ein phi¬
losophisches Thema zu behandeln, nicht zurückgeschreckt
bin, so ist es geschehen in der Hoffnung, dass die Kennt-
niss des positiv juristischen Materials, die ich vor dem
Philosophenvon Fach voraus habe, ihm wenigstens stofflich
manches zuführen wird, das ihm für seine Zwecke förderlich
sein kann. Der Bann, unter dem zur Zeit Hegels die Phi¬
losophie beschlossen lag. die Aechtung eines Jeden, der,
ohne durch die Schule gegangen zu sein, sein Wort über
philosophische Fragen zu erheben wagte, die souveräne
Verachtung, mit der der Philosoph der Hegeischen Schule
auf den Mann des positiven Wissens herabschaute, hat
glücklicherweise einer anderen Stimmung Platz gemacht.
Gewiss nicht zum Schaden der Philosophie. Möge sie
verwerfen oder berichtigen, was der philosophischeNatu¬
ralist an unreifen Ideen zu Tage bringt, aber der Ver¬
such desselben, auf seinem Gebiete Philosophie zu treiben
d. h. die allgemeinen Ideen aufzusuchen, geht, wenn der
Mann sonst nur die nötkige Sachkenntniss, den wissen¬
schaftlichen Ernst und den Blick für das Allgemeine mit¬
bringt, auch für sie schwerlich ohne irgend einen Nutzen
vorüber: ich hoffe, dass sich dies auch bei dem meinigen
bewähren wird.

An Stoff habe ich es nicht felilen lassen, gleich-
massig des Philosophen wie des Juristen wegen. Ich
habe jede Gelegenheit benutzt, welche sich mir darbot.
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das Einzelne, wenn ich so sagen darf, in den Dienst der
allgemeinen Ideen heranzuziehen. Des Philosophen wegen,
um ihm das Material, des Juristen wegen, um ihm in
dem Material den allgemeinen Gedanken und in dem Ein¬
zelnen den Zusammenhang desselben mit dem Ganzen
vor Augen zu bringen. Dabei habe ich mich bestrebt,
auch das rein Juristische so darzustellen, dass es meines
Erachtens dem Verständniss des gebildeten Laien voll¬
ständig zugänglich sein wird.

Ich muss auf Leser gefasst sein, welche den Werth
der Schrift nur nach den in ihr enthaltenen einzelnen
Ansichten beurtheilen: es ist der gewöhnliche Massstab
des Juristen bei Beurtheilung der Schriften seines Fachs.
Bei einer Schrift, welche wie die vorliegende keinen
praktisch dogmatischen Zweck verfolgt, sondern sicli die
Darlegung des Gesammtzusammenhanges des Bechts zur
Aufgabe gemacht hat, würde eine derartige Beurtheilung
den Mangel jeglichen Verständnisses für den Sinn der
Aufgabe bekunden. Die Schwierigkeit derselben, nach¬
dem ich mit meiner Grundidee ins Beine gekommen war,
steckte für mich gerade in dem Aufbau des Ganzen: der
Entdeckung des richtigen Zusammenhangs, wie sich eins
zum andern fügt, der logischen Gliederung der einzel¬
nen Theile, der durch keine Sprünge unterbrochenen Be¬
griffsentwickelung, die vom Einfachsten ausgehend schritt¬
weise zum Höheren gelangt. Auf dies systematische oder
dialektische Element habe ich die äusserste Sorgfalt ver¬
wandt, und ich habe zu dem Zwecke im streng logischen
Fortschritt der Entwicklung eine Menge von Punkten und
Fragen berührt, lediglich um sie zu berühren, d. h.
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lediglich um den Punkt zu bezeichnen, wo sie in den
Gesammtzusammenhangdes Eechts eingreifen.

Diesem Bestreben nach streng logischer Gliederung
entstammt die Anordnung meiner Kapitel. Jedes derselben
behandelt ein für sich abgeschlossenes Ganze. Darauf
beruht die "grosse Ungleichmässigkeit der Kapitel, die für
denjenigen, der von einem Kapitel nichts weiter will als
einen Buhepunkt, um Athem zu schöpfen, etwas höchst
Befremdendes haben mag: bei meinem siebenten und ach¬
ten Kapitel kann einem solchen Leser schon der Athem
ausgehen! In anderer Form findet er aber auch bei ihnen
seine Kapitel wieder, es sind die einzelnen Nummern,
die ich in ihnen angebracht habe. Sie bezeichnen die
Gliederungen oder einzelnen Triebe des Grundgedankens,
dem diese beiden Kapitel (Lohn und Zwang) gewidmet sind,
und gerade für sie gilt ganz besonders das, was ich so
eben über die streng fortschreitende Begriffsentwicklung,
die ich mir zum Gesetz gemacht habe, gesagt habe.

Im übrigen verweise ich auf das Buch selbst. Nur
über einen Punkt bin ich noch genöthigt, einige Worte
hinzuzufügen.

Es ist der Gegensatz des Causalitäts- und Zweck¬
gesetzes im ersten Kapitel. Kein Philosoph der Gegen¬
wart wird einen solchen Gegensatz zugeben, und mit
vollem Recht. Es gibt nur eins von Beiden: entweder ist
die Ursache die bewegende Kraft der Welt, oder es ist
der Zweck. Nach meinem Glauben ist es der Zweck.
Der Zweck vermag das Causalitätsgesetz aus sich zu ent¬
lassen, nicht aber das Causalitätsgesetz den Zweck. Oder
deutlicher gesprochen: die Annahme eines Zweckes in
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der Welt, was für mich, der ich beschränkt genug bin
mir den Zweck nicht ohne einen bewussten Willen den¬
ken zu können, gleich bedeutend ist mit der Annahme
von Gott — also die Annahme eines von Gott gesetzten
Zweckes in der Welt oder des göttlichen Zweckgedankens
verträgt sich nach meinem Dafürhalten vollkommenmit der
Statuirung des strengstenCausalitätsgesetzes. Mag letzteres
arbeiten ganz so, wie die extremste Linke des Darwinismus
es lehrt, unerbittlich zermalmend, was sich nicht halten
kann im Kampf des Daseins, mit der Monere beginnend
und ohne weitern Schöpfungsakt alles aus sich gebärend,
von einer Stufe zur andern fortschreitend bis zum Men¬
schen — — wenn ich den Felsblock in Bewegung setze
auf dem Gipfel des Berges, dass er hinabfalle ins Thal,
war es nicht der Zweck, der das Causalitätsgesetz erst in
Bewegung gesetzt hat? Wenn die Ursache von allem An¬
fang an durch den Zweck so gestaltet worden ist, dass sie
fort und fort sich bewegend eins aus dem andern erzeugt
und schliesslich anlangt bei dem Punkt, den der Zweck
vorausgesehen und gewollt, ist es der Zweck oder die
Ursache, welche die ganze Bewegung regiert? Wenn vor
dem Geiste des Bildhauers die Statue steht, die er schaf¬
fen will, und Jahre vergehen, bis die Hand nach Gesetzen
der Mechanikd. h. nach dem Causalitätsgesetz sie vollen¬
det hat, ist sie ein Werk der Hand oder des Geistes ? Ich
denke doch: der Hand im Dienste des Geistes. Ich mei¬
nerseits masse mir kein Urtheil über die Richtigkeit der
Darwinschen Theorie an, obschon gerade die Resultate,
zu denen ich meinerseits in Bezug auf die historische Ent¬
wicklung des Rechts gelangt bin, sie auf meinem Gebiete
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im vollsten Masse bestätigen. Aber wenn die Richtigkeit
derselben mir auch felsenfest stände, icli wüsste nicht,
wie mich dies in meinem Glauben an einen göttlichen
Zweckgedanken nur im geringsten beirren sollte. In der
Monere, die nach Häckel mit Nothwendigkeit zum Men¬
schen führen soll, hat Gott den Menschen vorausgesehen;
wie der Bildhauer im Marmor den Apollo, oder, wie Leib-
nitz bereits sagte, in Adam hat Gott das ganze Menschen¬
geschlecht vorgebildet und gewollt.

Mit der monistischen Auffassung, zu der ich mich
hiermit bekenne, steht die Annahme eines doppelten
Gesetzes für die "Welt der Erscheinung: des Causalitäts-
gesetzes für die unbelebte und des Zweckgesetzes für die
belebte Schöpfung im Mindesten nicht in Widerspruch.
Beide finden in dem Zweckgesetz als höchstem weltbil¬
dendem Princip ihre Einheit. Mag die Materie dem einen
gehorchen, der Wille dem andern, beide vollführen jedes
in seiner Weise und Sphäre nur die Werke, die ihnen
von Anfang durch den Zweck aufgetragen sind; mit der¬
selben Notwendigkeit, mit der sich nach der Darwin¬
schen Theorie die eine Thierart aus der andern entwickelt,
erzeugt sich aus dem einen Rechtszweck der andere,
und wenn tausend Mal die Welt so erschaffen würde, wie
sie es einmal ward, nach Milliarden Jahren müsste sie
stets dieselbe Gestalt an sich tragen, die Welt des Rechts
ganz so wie die physische, denn der Zweck hat dieselbe
unwiderstehliche Gewalt wie die Ursache. Mögen tausende
von Jahren vergehen, bevor diese zwingende Kraft des
Zweckes an einem einzelnen Punkte im Recht sichtbar
wird — was sind tausend Jahre gegen Milliarden? -
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aber gezwungen wird das Hecht, es mag wollen oder
nicht. Aber schrittweise wird es gezwungen. Das Recht
kennt eben so wenig Sprünge wie die. Natur, erst nmss
das Vorhergehende da sein, bevor das Höhere nachfolgen
kann. Wenn es aber einmal da ist, so ist das Höhere
unvermeidlich — jeder vorhergehende Zweck erzeugt den
folgenden, und aus der .Summe alles Einzelnen ergibt sich
später durch bewusste oder unbewusste Abstraction das
Allgemeine: die Rechtsideen, die Rechtsanschauung, das
Rechtsgefühl. Nicht das Rechtsgefühl hat das Recht er¬
zeugt, sondern das Recht das Rechtsgefühl, — das Recht
kennt nur eine Quelle: den Zweck.

Doch ich breche ab, um nicht Ausführungen, die dem
zweiten Theil meiner Schrift vorbehalten bleiben müssen,
vorweg zu nehmen. Das Gesagte wird ausreichen, um
den Anfechtungen, denen meine Unterscheidung des Cau-
salitäts- und Zweckgesetzes ausgesetzt sein könnte, zu
rechtfertigen.

Ich habe dieses Werk zweien meiner ehemaligen Zu¬
hörer gewidmet; es möge ihnen ein Zeichen sein, wie
viel Werth ich auf das sympathische Verständniss lege,
das sie für die Richtung, die ich in der Jurisprudenz ein¬
geschlagen habe, bewährt haben. Ich bin in dieser Be¬
ziehung nicht verwöhnt worden, und um so mehr habe
ich es anzuerkennen und zu schätzen gelernt, wenn das
Eigenste, was ich als Lehrer glaubte geben zu können,
auf fruchtbaren Boden fiel.

Schliesslich sehe ich mich noch genöthigt, den Le¬
ser in seinem eigenen Interesse vor Beginn der Leetüre
um die Berichtigung einiger Druckfehler zu bitten. Das
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Werk ist,, wie ich glaube, ziemlich frei von Druckfehlern,
und ich erfülle eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn ich
die Gelegenheit benutze, einem hiesigen Jüngern Colle-
gen, dem Privatdocenten Dr. Rümelin, für die freundliche
Unterstützung, die er mir in Bezug auf die Correctur des
"Werks gewährt hat, öffentlich meinen Dank auszusprechen.
Die obigen Druckfehler finden sich

S. 23 Z. 7 von oben ist statt: in nur zu lesen: nur in
S. 47 Absatz 2 Z. 3 statt: möglich zu lesen: nöthig
S. 103 Z. 8 von oben ist zu tilgen: als ■?*&> 22.t.&- fa* "
S. 205 Z. 11 von oben ist statt: mächtiges Kapital zu

lesen: wichtiges Kapitel. Ssz< Zcv ^ A»^ -• i •'■■'-
Den zweiten Band des Werks, von dem der grösste

Theil der zweiten Abtheilung bereits ausgearbeitet ist,
glaube ich für das Jahr 1879 in Aussicht stellen zu können.

Göttingen, den 6. December 1877.

Dr. Rudolf von Jliering.
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